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Rechtsanwalt
Christian Hippel

von WIR Wanderer
und Partner

Quelle: WIR Wanderer

Haftungsrecht. Ein fehlerhaftes Privatgutachten
kann Schadensersatzansprüche auslösen, wenn
es Grundlage eines Prozesses wird und der
Partei hierdurch unnötige Kosten entstehen.

LG Rostock, Urteil vom 11. April 2025,
Az. 2 O 298/23

Ein mangelhaftes Gutachten
führt zu Schadenersatz
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DER FALL

Eine WEG beauftragte einen Sachverstän-
digenmit der Begutachtung von Feuchtig-
keitsschäden, die nach einer Dachaufsto-
ckung auftraten. Das Gutachten enthielt
Sanierungsempfehlungen und eine Kos-
tenschätzung von über 600.000 Euro. Auf
dieser Grundlage verklagte die WEG den
Projektentwickler auf Schadenersatz. Da
ein gerichtlich bestellter Sachverständiger
in diesem Verfahren nur Kosten in Höhe

von 182.000 Euro bestätigte, verkündete
die WEG ihrem Gutachter den Streit, der
dem Verfahren auf Seiten des Projekt-
entwicklers beitrat. Das Gericht sprach
der WEG Schadenersatz nur in Höhe der
Kostenschätzung des Gerichtsgutachters
zu und legte ihr die Hälfte der Prozesskos-
ten auf. Diese verlangt dieWEG von ihrem
Gutachter erstattet.
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DIE FOLGEN

Das Landgericht gab der Klage der WEG
vollumfänglich statt. Der Vertrag über die
Erstellung eines Gutachtens ist keine
bloße Beratungsleistung, sondern ein
Werkvertrag. Denn es ist ein konkreter
Erfolg – ein inhaltlich zutreffendes und
vollständiges Gutachten – geschuldet.
Das Gutachten ist mangelhaft, weil der
Sachverständige die geforderte Gegen-
überstellung mehrerer Lösungsmöglich-
keiten und eine nachvollziehbare Bewer-
tung unterlassen hat. Zudem war die
gewählte Sanierungsempfehlung inhalt-
lich falsch, was zu einer erheblich über-
höhten Kostenschätzung geführt hat. Auf-

grund der im Vorprozess erfolgten Streit-
verkündung ist der Gutachter an die dorti-
gen Feststellungen gebunden und kann
diese nicht mehr bestreiten. Die fehler-
hafte Begutachtung war kausal für den
entstandenen Schaden. Ein Mitverschul-
den der WEG kommt nicht in Betracht,
da diese nicht angeben musste, dass das
Gutachten für ein Klageverfahren verwen-
det wird. Ein Haftungsausschluss im Gut-
achten wurde nicht wirksam vereinbart.
Die Ansprüche waren auch nicht verjährt,
da die Streitverkündung die Verjährung
bis zur Rechtskraft des Vorprozesses
hemmte.
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WAS IST ZU TUN?

Privatgutachtermüssen sich bewusst sein,
dass sie für unrichtige oder unvollständige
Gutachten haften; vor allem, da ihre Ein-
schätzungen zur Grundlage gerichtlicher
Verfahren werden können. Wer als Sach-
verständiger tätig wird, sollte also seine
Prüfmethoden sorgfältig wählen und ver-
tretbare Sanierungsvarianten objektiv
darstellen und abwägen. Stellt sich im

Prozess die Mangelhaftigkeit des Gutach-
tens heraus, kann der Auftraggeber Ersatz
der durch ein fehlerhaftes Gutachten ent-
standenen Kosten verlangen.
(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwalt
Dr. Hans-Christian

Hauck von
Hauck Schuchardt

Quelle: Hauck Schuchardt

Prozessrecht. Ein vertretungsberechtigter
Anwalt darf einen Schriftsatz einfach
signiert über das Postfach der
Rechtsanwaltsgesellschaft verschicken.
Es ist nicht nötig, dass signierende Person
und Absender identisch sind.

BGH, Beschluss vom 16. September 2025,
Az. VIII ZB 25/25

Einfach signierter Schriftsatz per
Kanzlei-beA genügt der Form
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DER FALL

Das AG weist eine Räumungsklage ab.
Hiergegen legt die klagende Vermieterin
Berufung ein über eine Kanzlei, eine Part-
nerschaftsgesellschaft mit beschränkter
Berufshaftung. Die Berufungsbegründung
wird über das besondere elektronische
Anwaltspostfach (beA) der Rechtsan-
waltsgesellschaft (Gesellschaftspostfach)
an das Gericht übermittelt. Der Schriftsatz
schließt mit dem Namenszug eines
Rechtsanwalts, der vertretungsberechtig-

ter Partner ist. Ein Prüfvermerk und ein
vertrauenswürdiger Herkunftsnachweis
bestätigen die ordnungsgemäße Über-
mittlung. Aus technischen Gründen ist
jedoch nicht erkennbar, wer die Übermitt-
lung mittels des Gesellschaftspostfachs
vorgenommen hat. Das LG sieht die Beru-
fung als unzulässig an. Die Identität zwi-
schen der signierenden Person und dem
Absender der Nachricht sei nicht gewähr-
leistet.
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DIE FOLGEN

Der BGH erkennt keinen Formmangel.
Aus dem Nachrichtenjournal ergibt sich
zweifelsfrei, dass ein vertretungsberech-
tigter Rechtsanwalt das Schriftstück ein-
fach signiert und maschinenlesbar per
beA verschickt hat. Das genügt der Form
(BGH, Beschluss vom 8. Juli 2025, Az. VIII
ZB 12/25). Die Übermittlung ist nicht des-
halb unwirksam, weil Signierender und
Absender nicht identisch sind. Würde

Identität verlangt, könnten keine einfach
signierten Schriftsätze über Gesellschafts-
postfächer verschickt werden. Das wider-
spräche dem Willen des Gesetzgebers,
Berufsausübungsgesellschaften genau dies
zu ermöglichen.Das Postfach ist demnach
mit einem Behördenpostfach vergleich-
bar, bei dem Absender und Signierender
gemäß BGH-Rechtsprechung ebenfalls
nicht identisch sein müssen.
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WAS IST ZU TUN?

Wenngleich dieses BGH-Urteil mehr for-
melle Freiheit bei der Übermittlung von
Schriftsätzen an Gerichte einräumt, soll-
ten Anwälte genau arbeiten. Der den
Schriftsatz für die Rechtsanwaltsgesell-
schaft unterzeichnende Berufsträger
sollte diesen möglichst persönlich über
das Gesellschaftspostfach verschicken.
Unbedingt sollte jeder Rechtsanwalt
eigene Schriftsätze selbst signieren – mit
vollem Namenszug und Berufsbezeich-
nung. Ein Kürzel oder eine Paraphe reicht
nicht aus,wie verschiedeneUrteile zeigen.

Als Beleg, dass das Schriftstück ordnungs-
gemäß verschickt wurde, sollte das Nach-
richtenjournal genutzt werden, um imFall
der Fälle gegenüber Gerichten die ord-
nungsgemäße Einreichung zu dokumen-
tieren. Ein Screenshot oder der Ausdruck
des Journals belegen, welcher Nutzer
wann den Schriftsatz versandt hat. Außer-
dem sollte die Rechtsprechung hinsicht-
lich des elektronischen Schriftverkehrs
verfolgt werden.
(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwalt
Dr. Philipp Eckert

von Oberthür & Partner
Urheber: Frank Peters

Öffentliches Recht. Dem Interesse des
Nachbarn an einer möglichst ungestörten
Wohnnutzung ist ein verringertes Gewicht
beizumessen, wenn sein Grundstück in
einem Mischgebiet liegt.

VG Hamburg, Beschluss vom 3. Januar 2025,
Az. 9 E 3720/24

In einem Mischgebiet sind
Störungen hinzunehmen
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DER FALL

Die Antragstellerin begehrt vorläufigen
Rechtsschutz gegen eine der Beigelade-
nen erteilte Baugenehmigung zur Errich-
tung eines Neubaus mit neun Wohnein-
heiten. Beide Grundstücke liegen im Gel-
tungsbereich eines Baustufenplans, der
für sie einMischgebiet mit zweigeschossi-
ger Bebauung offener Bauweise festsetzt.

Darüber hinaus befinden sich beide
Grundstücke im Geltungsbereich eines
Teilbebauungsplans, der eine straßensei-
tige Baulinie in 8 m Tiefe festsetzt. Die
Antragstellerin hält das Vorhaben insbe-
sondere aufgrund seiner Bautiefe für rück-
sichtslos.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Das Verwaltungsgericht Hamburg hat den
Antrag mit der Begründung abgelehnt,
dass die Antragstellerin nicht in nachbar-
schützenden Vorschriften verletzt sei.
Weder die Festsetzung im Baustufenplan
zur Vollgeschosszahl noch die Abwei-
chungen von den mit der festgesetzten
Baulinie verbundenenMaßgabenundvon
etwaigen Vorgaben über die überbaubare
Grundstücksfläche seien nachbarschüt-
zend. Auch könne sich die Antragstellerin
nicht auf einen Verstoß gegen das Rück-
sichtnahmegebot berufen. Insbesondere
bestehe keine unzumutbare abriegelnde

Wirkung. Zwar sei durchaus einenicht nur
geringfügige Tiefendifferenz des Vorha-
bens zum Gebäude der Antragstellerin
festzustellen. Allerdings sei die Antragstel-
lerin zu einem höheren Maß
an wechselseitiger Rücksichtnahme ver-
pflichtet, weil ihr Grundstück nicht in
einemWohn-, sondern in einemMischge-
biet liege. Gegen eine abriegelnde Wir-
kung sprechen zudem die Einhaltung der
Abstandsflächen, die Lage des Grund-
stücks der Antragstellerin im dicht besie-
delten Innenstadtbereich sowie eine ver-
gleichbare Höhe der Gebäude.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung stärkt die Rechte der
Bauherren, denen eine Baugenehmigung
erteilt wurde. Festsetzungen zumMaß der
baulichen Nutzung – wie zur Vollge-
schosszahl, zur Baulinie oder zur über-
baubaren Grundstücksfläche – haben
grundsätzlich eine städtebauliche Ord-
nungsfunktion. Sie dienen nur ausnahms-
weise auch dem Schutz des Nachbarn,
wenn der Plangeber die Planbetroffenen
mit diesen Festsetzungen in ein wechsel-
seitiges nachbarliches Austauschverhält-

nis einbinden wollte. Liegen Vorhaben-
und Nachbargrundstück nicht in einem
Wohn-, sondern in einemMischgebiet, ist
für Bauherren ferner positiv zu berück-
sichtigen, dass dem Interesse des Nach-
barn an einer möglichst ungestörten
Wohnnutzung im Rahmen der Prüfung
eines etwaigen Verstoßes gegen das
Rücksichtnahmegebot ein verringertes
Gewicht zukommt.
(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Steuerberater
Jens Krall von Euprax
Perchtold & Partner

Quelle: Euprax

Steuerrecht. Für die Grundsteuer ist der
Bodenrichtwert maßgeblich, der bei
überlagernden Bodenrichtwertzonen dem zu
bewertenden Grundstück am ehesten
gerecht wird. Eine Wertanpassung ist
generell nicht erlaubt.

FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom
10. September 2025, Az. 3 K 3109/24

Bei zwei Bodenrichtwertzonen
gilt die, die besser passt
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DER FALL

Die Kläger sind Eheleute und besitzen ein
Grundstück in Berlin mit Einfamilienhaus
und Garage. Das Grundstück war früher
Teil einer Kleingartenanlage, wird aber
seit 1988 dauerhaft bewohnt. Es ist seit
1998 als Wohnbaufläche im Grundbuch
und Kataster eingetragen. Für die Fläche
existieren zwei überlagernde Bodenricht-
wertzonen: 40 Euro/qm (Wochenendhäu-
ser) und 450 Euro/qm (Wohnbaufläche).
Die Kläger gaben in der Grundsteuerwert-

erklärung den niedrigeren Wert an, das
Finanzamt setzte jedoch den höheren
Wert an. Die Kläger argumentierten, ihr
Grundstück sei aus verschiedenen Grün-
den weiterhin als Wochenendhausgebiet
zu bewerten. Das Finanzamt wies jedoch
den Einspruch zurück. Daher kam es zur
Klage. Die Grundstücksart „Einfamilien-
haus“ wurde von den Klägern nicht ange-
fochten.
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DIE FOLGEN

Das Finanzgericht wies die Klage ab. Das
Grundstück ist nach öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften und tatsächlichen
Gegebenheiten als baureifes Land und
Wohnbaufläche zu bewerten. Die dauer-
hafte Wohnnutzung mit Einfamilienhaus
spricht für die höhere Bodenrichtwert-
zone mit 450 Euro/qm. Die frühere Nut-
zung als Kleingartenanlage ist unerheb-

lich. Maßgeblich ist die Eintragung als
Wohnbaufläche im Grundbuch und
Kataster. Da die Grundstücksart „Einfami-
lienhaus“ nicht angefochten wurde, ist
diese Feststellung verbindlich. Die Revi-
sion zum Bundesfinanzhof wurde zuge-
lassen, da die Auswahl des Bodenricht-
werts bei überlagernden Zonen grund-
sätzliche Bedeutung hat.
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WAS IST ZU TUN?

Für die Bewertung von Grundstücken mit
überlagernden Bodenrichtwertzonen ist
der Bodenrichtwert heranzuziehen, der
den individuellen Merkmalen des Grund-
stücks am ehesten entspricht. Bei dauer-
hafter Wohnnutzung und legaler Bebau-
ung ist die höhere Wertzone maßgeblich.
Eigentümer sollten prüfen, wie ihr Grund-
stück im Grundbuch, Kataster und den
amtlichen Datenbanken ausgewiesen ist
und wie die tatsächliche Nutzung erfolgt.
Besonders wichtig ist es, die Grundstücks-
art, die im Feststellungsbescheid genannt
wird, sorgfältig zu prüfen und – falls sie

nicht zutrifft – rechtzeitig anzufechten.
Wird die Grundstücksart nicht angefoch-
ten, ist sie für die weitere Bewertung ver-
bindlich und die Bewertung muss nach
den entsprechenden gesetzlichen Vor-
gaben erfolgen; eine nachträgliche Ände-
rung ist dann nicht mehr möglich. Bei
Unsicherheiten oder abweichenden Be-
wertungen empfiehlt sich eine sorgfältige
Prüfung und gegebenenfalls die Einle-
gung von Rechtsmitteln gegen ergangene
Bescheide.
(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Die Bundesnotarordnung sieht vor, dass
das Amt eines Notars zum Ende des
Monats, in dem er das 70. Lebensjahr voll-
endet, erlischt. Dieser „Zwangsruhestand“
ist keineBesonderheit desNotaramts, son-
dern für öffentliche Ämter typisch. Auch
für Richter und Beamte gibt es eine Alters-
grenze, in Bayern liegt sie derzeit bei 67.
Über die Altersgrenze für Notare wurde
zuletzt jedoch infolge der Verfassungsbe-
schwerde eines Anwaltsnotars viel berich-
tet. Angesichts des kleinen Berufsstands
von deutschlandweit nur 6.346 Notaren
eigentlich ein Nischenthema, das es aber
aus einem anderen Grund in die Tages-
schau geschafft hat: Es hat einemündliche
Verhandlung stattgefunden – eine Selten-
heit in Karlsruhe, sodass schon dieser
Umstand genügend Anlass zur Berichter-
stattung bot.

Die Altersgrenze verfolgt nach Auffas-
sung des Bundesverfassungsgerichts im
Wesentlichen zwei Zwecke: Zumeinen soll
sie einer altersbedingt sinkenden Leis-
tungsfähigkeit vorbeugen. Diesbezüglich
war das Bundesverfassungsgericht aller-
dings der Auffassung, dass eine solche mit
Vollendung des 70. Lebensjahrs noch
nicht pauschal angenommen werden
könne. Zum anderen schützt die Alters-
grenze die Berufseinstiegschancen nach-
folgender Generationen.

Warum es hierfür eine Altersgrenze
braucht, erklärt sich aus dem Werdegang
zum Notar: In Deutschland gibt es heute
noch zweiNotariatsformen, dasNurnota-
riat und das Anwaltsnotariat. Die Begriffe
erklären sich im Grunde von selbst. Wäh-
rend der Nurnotar hauptberuflich eben
„nur“ Notar ist, ist der Anwaltsnotar
zugleich als Anwalt tätig. Die Unterschei-
dung ist historisch gewachsen und geht
auf die Besetzung von Teilen Deutsch-
lands durch Napoleon zurück. Welchen
Notar man antrifft, hängt daher von der
Region ab.

Unabhängig von der Notariatsform
existiert nur eine begrenzte Anzahl an
Notarstellen. Das hat zur Folge, dass sich
der „Nachwuchs“ grundsätzlich nur dann
erfolgreich bewerben kann, wenn ein
anderer Notar aus dem Amt ausscheidet.
Diese Zugangsbeschränkung führt auch
zu einer Bestenauslese: Zum hauptberuf-
lichen Notar kann nur bestellt werden,
wer zuvor über einen Zeitraum von min-
destens drei Jahren einen Anwärterdienst
durchlaufen hat. Anwaltsnotare müssen
eine notarielle Fachprüfung absolvieren,
die frühestens nach drei Jahren anwaltli-
cher Tätigkeit angetreten werden kann.
Das zeigt schon: Diesen Weg nimmt nur
auf sich,wer eine realistischeAussicht hat,
in absehbarer Zeit Notar zu werden. Ob
eine solche Aussicht besteht, hängt davon
ab, wie viele Notarstellen in den nächsten
Jahren frei werden. Gerade das festzustel-
len, ermöglicht die Altersgrenze.

Obwohl in der Presse teils zu lesenwar,
dass das Bundesverfassungsgericht die
Altersgrenze „gekippt“ habe, hat das
Gericht den Zweck der Altersgrenze, dem
Nachwuchs einen Berufseinstieg zu
ermöglichen, in der Urteilsbegründung
eigentlich bestätigt. Jedoch hat es zugleich
festgestellt, dass inmanchen Regionen des
Anwaltsnotariats derzeit kein Bewerber-
überhang, sondern ein Bewerbermangel
bestehe. Daher gebe es dort derzeit keinen
„Nachwuchs“, dessen Einstiegschancen
durch eine Altersgrenze gesichert werden
müssten.

Anders sieht es im „Nurnotariat“ aus:
Dort gibt es flächendeckend mehr Bewer-
ber für den Anwärterdienst als zu beset-
zende Notarstellen. Daher ist davon aus-
zugehen, dass das Urteil keine Auswir-
kungen auf die Altersgrenze für hauptbe-
rufliche Notare haben wird.

Das Gericht hat dem Gesetzgeber auf-
gegeben, bis zum 30. Juni 2026 eine Neu-
regelung für das Anwaltsnotariat zu
schaffen. Eine solche könnte darin beste-
hen, dass die Altersgrenze zum Beispiel
nur in solchen Fällen angehoben wird, in
denen es tatsächlich nicht genügend
„Nachwuchs“ gibt.
(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Folge 37:
Die Altersgrenze

Notarinnen und Notare berichten
in dieser regelmäßig erscheinenden
Kolumne aus ihrer Praxis.

BLICK INS
IMMOBILIEN-NOTARIAT

Dr. David Sommer,
Notar a.D. und
Geschäftsführer der
Landesnotarkammer
Bayern
Urheber: Viktor Jordan


